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Behindertenbeauftragter der ENNI 

Öffentliche Zugänglichkeit diverser Unterlagen  

Entsorgung von Kühlgeräten 

Ihre Fragen in der Sitzung des ENNI Verwaltungsrats am 03.12.2018  

 

 
Sehr geehrter , 
 
in der letzten Verwaltungsratssitzung der ENNI Stadt & Service AöR haben Sie drei Fragen gestellt, die ich 
hier gerne beantworte. 
 
Organisationsstruktur und Veröffentlichungen 
Wir richten uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben nach unseren gesetzlichen Grundlagen. Diese sind die 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), hier insbesondere der § 114a, die 
Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen und unsere Satzung für das 
Kommunalunternehmen ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. Soweit in diesem Rahmen 
Veröffentlichungsverpflichtungen vorgegeben sind, kommen wir diesen auch nach. 
 
Darüber hinaus finden Sie das Organigramm der ENNI Stadt & Service AöR auf unsere Webseite unter dem 
Punkt Informationssystem / Bürgerinfo ENNI Stadt. In dem Organigramm ist im Übrigen auch die 
Vertrauensperson für Menschen mit Behinderung (SchwOb) namentlich benannt.  

 

 
Entsorgung von Kühlgeräten 
Neben der regulären Sperrgutabfuhr, bei der sperrige Abfälle inklusive Elektrogeräte nach Terminabsprache 
an die Straße gestellt und von der ENNI abgeholt werden, bieten wir weitere Abholservices an. Unter 
anderem holen wir im Rahmen des sogenannten ENNI.SperrgutService Abfälle gegen eine geringe Gebühr 
aus einer Wohnung. 
 
Neben den unbestrittenen Vorteilen hat ein solches Abfuhrsystem auch Nachteile. Gerade für berufstätige 
Antragsteller ist es oft problematisch, den Zugang zur Wohnung zum Abholzeitpunkt zu gewährleisten. 
Leider ist eine Terminplanung mit frühzeitiger und zuverlässiger Angabe einer bestimmten Abfuhrzeit oder 
eines Zeitfensters kaum möglich. Je nach Nachfrage kann es vorkommen, dass Tourenpläne noch bis zu 
einem Tag vor der Abfuhr ergänzt werden. Dies führt dann zu einer Veränderung der Tour und wirkt sich 
auch auf die Abholzeiten aus.  
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Aufgrund des größeren Zeitaufwands für das Abholen aus der Wohnung können nur wenige Adressen an 
einem Tag angefahren werden. Die Wartezeiten auf einen Abholtermin können sich dadurch für die Bürger 
verlängern. 
 
Schwierig zu vermitteln wäre, dass ein derartiger kostenloser Service auf Kühlgeräte begrenzt wird, andere 
Elektrogeräte und sonstige sperrige Abfälle aber an die Straße gestellt werden müssen. Die Kosten für 
dieses Abfuhrsystem sind deutlich höher und müssten von allen Gebührenzahlern über die Abfallgebühr 
getragen werden. 
 
Daher halten wir die ausschließliche Kühlschrankentsorgung auf diese Weise für ungeeignet. Auch der 
Verwaltungsrat der ENNI hat sich bereits vor einigen Jahren mit dieser Fragestellung befasst und aus den 
aufgezeigten Gründen gegen ein kostenloses Heraustragen ausgesprochen. 
  
Grundsätzlich ist das „Ausschlachten“ von Elektrogeräten, und hier im Besonderen von Kühlgeräten, ein 
verbreitetes Problem. Allgemein raten wir, die Gegenstände am Abfuhrtag erst möglichst spät an die Straße 
zu stellen, um unerlaubten Plünderungen des Sperrguts und der enthaltenen Wertstoffe vorzubeugen. 
 
Die Kommunen im Kreis Wesel haben in Verbindung mit der unteren Abfallbehörde des Kreises und der 
Kreispolizeibehörde aber auch nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. Nun werden die Schrottsammler 
seit einigen Monaten sehr häufig von der Polizei kontrolliert. Entspricht die Schrottsammlung nicht den 
gesetzlichen Vorgaben, werden in Moers aufgegriffene Sammler zum Kreislaufwirtschaftshof der ENNI 
geleitet. Dort müssen sie die ordnungswidrig gesammelten Elektrogeräte sowie das Altmetall entsorgen. 
Gleichzeitig müssen sie Geldstrafen für die begangenen Ordnungswidrigkeiten zahlen. Mehrere illegale 
Schrottsammler wurden dadurch abgeschreckt. Die Sammelmengen der ENNI sind erkennbar gestiegen. 
Überdies können wir an den von uns eingesammelten Kühlgeräten erkennen, dass das illegale und 
umweltschädliche Demontieren von Kühlgerätekompressoren erheblich zurückgegangen ist.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Lutz Hormes 
Vorstand  
 


